
Bekanntmachung  
gemäß § 10(3) BauGB 

 

Der Beschluss des Bebauungsplanes als 
Satzung gemäß § 10(1) BauGB ist am 
24.06.2010 ortsüblich gemäß § 10(3) 
BauGB mit Hinweis darauf bekannt-
gemacht worden, dass der Bebauungs-
plan mit Begründung und gemäß § 10(4) 
BauGB mit der zusammenfassenden Er-
klärung während der Dienststunden in der 
Verwaltung zu jedermanns Einsichtnahme 
bereitgehalten wird. 
Mit der erfolgten Bekanntmachung ist der 
Bebauungsplan in Kraft getreten. 
 
 
Schloß Holte-Stukenbrock, den   

25.06.2010 
 
gez. Erichlandwehr 
Bürgermeister 

 Aufstellungsbeschluss  
gemäß § 2(1) BauGB 

Frühzeitige Beteiligung gemäß §§ 3(1), 
4(1) BauGB 

Öffentliche Auslegung  
gemäß § 3(2) BauGB 

Satzungsbeschluss  
gemäß § 10(1) BauGB 

  

Die Aufstellung des Bebauungs-
planes ist gemäß § 2(1) BauGB vom 
Rat der Stadt Schloß Holte-Stuken-
brock am 17.02.2009 beschlossen 
worden.  
Dieser Beschluss ist am 26.02.2009 
ortsüblich bekanntgemacht worden. 
 
 
Schloß Holte-Stukenbrock, den   

10.05.2010 
 
im Auftrage des Rates der Stadt 
 
gez. Erichlandwehr 
Bürgermeister 
 
gez. Schimmel 
Ratsmitglied 

  

Nach ortsüblicher öffentlicher Be-
kanntmachung am 26.02.2009 wur-
de die frühzeitige Information und 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 
§ 3(1) BauGB durchgeführt durch: 
Mitteilung im Amtsblatt der Stadt 
Schloß Holte-Stukenbrock 
 
Die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange wurden mit 
Schreiben vom 04.03.2009 gemäß 
§ 4(1) BauGB beteiligt. 
 
Schloß Holte-Stukenbrock, den   

10.05.2010 
 
 
gez. Erichlandwehr  
Bürgermeister 

  

Der Bebauungsplan wurde als Entwurf mit 
Begründung und den wesentlichen bereits 
vorliegenden umweltbezogenen Stellung-
nahmen zur öffentlichen Auslegung be-
stimmt mit Beschlussfassung vom 
19.05.2009 durch den Rat der Stadt Schloß 
Holte-Stukenbrock. 
Nach ortsüblicher öffentlicher Bekanntmchung 
am 05.11.2009 hat der Plan-Entwurf mit Be-
gründung und den nach Einschätzung der 
Stadt wesentlichen, bereits vorliegenden um-
weltbezogenen Stellungnahmen gemäß § 3(2) 
BauGB vom 16.11.2009 bis 18.12.2009  
öffentlich ausgelegen. 
 

Schloß Holte-Stukenbrock, den   

10.05.2010 
 

gez. Erichlandwehr  
Bürgermeister 

  

Der Bebauungsplan wurde vom Rat 
der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock 
gemäß § 10(1) BauGB am 13.04. 
2010 mit seinen planungs- und bau-
ordnungsrechtlichen Festsetzungen als 
Satzung beschlossen. 
 
 
Schloß Holte-Stukenbrock, den   

10.05.2010 
 
Im Auftrage des Rates der Stadt 
 
gez. Erichlandwehr  
Bürgermeister 
 
 
gez. Gärtner 
Ratsmitglied 

 

Planunterlage 

 

Die Planunterlage entspricht den 
Anforderungen des § 1 der PlanzV 90 
vom 18.12.1990. Stand der Plan-
unterlage im beplanten Bereich: 
14.04.2009 (bzgl. Bebauung) 
14.04.2009 (bzgl. Flurstücksnach-
 weis) 
Die Festlegung der städtebaulichen 
Planung ist - i.V. mit dem digitalen 
Planungsdaten-Bestand (hier: DXF-
Datei) als Bestandteil dieses Bebau-
ungsplans - geometrisch eindeutig. 
 
 
 

Hövelhof, den 11.05.2010 
 
 
gez. Gödde, ÖbVi 
Vermessungsbüro Winfried Gödde 

 

A. Rechtsgrundlagen der Planung 
 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I 
S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl. I 2585); 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 22.04.1993 (BGBl. I S. 466, 479); 
Planzeichenverordnung (PlanzV´90) vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58); 
Landesbauordnung (BauO NRW): § 9(4) BauGB i.V.m. § 86 der Bauordnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GV.NRW S. 256), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
28.10.2008 (GV. NRW S. 644); 
Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zur Zeit geltenden Fassung. 
 
 
 
B. Zeichenerklärung gemäß § 9 BauGB i.V.m. BauNVO 
 

1.  Art der baulichen Nutzung (§ 9(1) Nr. 1 BauGB) 
 
1.1  Eingeschränktes Industriegebiet gemäß § 9 BauNVO, gegliedert mit 
Nutzungsbeschränkungen nach § 1(4) BauNVO (siehe B.1.3) 
 
 

1.2  Im GI sind gemäß § 1(6),(9) BauNVO unzulässig oder nur ein-
geschränkt zulässig: 

a) Schrottplätze sind unzulässig.  

b) Vergnügungsstätten jeglicher Art und Kinos sind unzulässig. Bordelle 
und ähnliche auf sexuelle Handlungen ausgerichtete Betriebe (Eros-
Center, Peep-Shows, Privat-Clubs, Dirnenunterkünfte, Erotik-Fachhandel 
u.ä.) sind unzulässig. 

c) Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zur Eigenwerbung der 
auf dem betreffenden Grundstück ansässigen Betriebe zulässig; ausge-
nommen sind zentrale Werbetafeln und Hinweisschilder auf das Plan-
gebiet und auf die ansässigen Firmen. 

d) Einzelhandel für den Verkauf an letzte Verbraucher ist unzulässig, 
ausgenommen sind: 
d.1) Verkaufsstellen im Zusammenhang mit Werkstätten für Kraftwagen, 

Zweiräder, Landmaschinen und Zubehör (Reifenhandel u.ä.), Brenn- und 
Baustoffe sind einschließlich zugehöriger Verkaufs-/Ausstellungsflächen 
im Rahmen des § 9 BauNVO zulässig. 

d.2) Verkaufsstellen der sonstigen zulässigen Gewerbebetriebe können 
ggf. im Rahmen des § 9 BauNVO ausnahmsweise zugelassen werden. 
Das angebotene Sortiment muss aus eigener Herstellung oder Bear-
beitung auf dem Betriebsgrundstück stammen oder es muss eine 
andere sortimentsbezogene Zuordnung zum Hauptbetrieb gegeben 
sein. Die Verkaufsfläche muss im Sinne des § 9(3) Nr. 1 BauNVO dem 
Betrieb räumlich und funktional zugeordnet und in Grundfläche und 
Baumasse untergeordnet sein. 
Hinweis: Negative Auswirkungen im Sinne des § 11(3) BauNVO dürfen 
nicht zu befürchten sein. 

e) Betriebe des Beherbergungsgewerbes sind nur ausnahmsweise zulässig 

f) Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 
Zwecke sind unzulässig. 

g) Ausschluss von Nutzungen, ergänzend gemäß § 1(8) BauNVO für Teil-
flächen aus Gründen des vorbeugenden Immissionsschutzes:  
- Wohnungen sind innerhalb des durch Folienraster gekennzeichneten 
40 m-Schutzabstandes beidseits der 380 kV-Freileitung und östlich 
zwischen Freileitung und A 33 unzulässig.  

- Büronutzungen können innerhalb des 40 m-Schutzabstandes der 380 kV-
Freileitung ggf. nur als Ausnahme zugelassen werden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEK, tags …. 
LEK, nachts …. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.3  Gliederung des GIe-Gebietes gemäß § 1(4) Satz 1 Nr. 2 BauNVO nach 
der Art der Betriebe und Anlagen und nach deren besonderen Bedürfnissen 
und Eigenschaften, hier Gliederung durch  
a) Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 (12/2006) und 
b) ergänzend für sonstige Emissionen wie Luftschadstoffe und Gerüche 

gemäß Abstandserlass NRW mit Abstandsliste. 
 
 
Zu a) Gliederung durch Emissionskontingente LEK:  
 
Gliederung durch Emissionskontingente LEK: In den Teilflächen TF 1 und TF 2 
sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen) zulässig, deren Geräusche die jeweils 
in der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK in dB(A) 
nach DIN 45691, Stand 12/2006, weder tags (6.00 h bis 22.00 h) noch 
nachts (22.00 h bis 6.00 h) überschreiten: 
 

Teilfläche LEK,Tag  

in dB(A) 
LEK,Nacht  

in dB(A) 

Hinweis:  Korrespondierende 
flächenbezogene Schallleistungs-
pegel LWA“ in dB(A)/m² 

     LWA“,Tag            LWA“,Nacht  

TF 1 65 50 77   62 

TF 2 55 40 67 52 

 
Vereinfachung für gering lärmemittierende Betriebe (Kappungsgrenze): Ein 
Betrieb ist bereits zulässig, wenn der Beurteilungspegel seiner emittierten 
Betriebsgeräusche einen Wert von 15 dB(A) unter dem maßgeblichen 
Immissionsrichtwert (nach TA Lärm 1998, GemMBl. S. 503) an dem vom 
Lärm am stärksten betroffenen Immissionsort im Einwirkungsbereich des 
Betriebes nicht überschreitet. 
 
Grundlagen: Schalltechnische Untersuchung, Ing.Büro BeSB GmbH, Berlin, 
Stand 15.10.2009. Berechnung und Prüfung der Immissions- und 
Emissionskontingente erfolgen nach DIN 45691 (Deutsches Institut für 
Normung e.V., 12/2006, Bezug: Beuth Verlag, 10772 Berlin). 
 
Zu b)  Zulässigkeit von Schallemissionen gemäß (a), ergänzende Gliederung 
für sonstige Emissionen wie Gerüche und Luftschadstoffe gemäß § 1(4) 
BauNVO i.V.m. Abstandserlass NRW mit Abstandsliste (Fassung vom 
06.06.2007, MBl. 2007, S. 659): 
- Unzulässig sind Anlagen der Abstandsklassen I bis VI (lfd. Nr. 1 bis 199 

einschl.) und Anlagen mit ähnlichem Emissionsverhalten. 
- Unzulässig sind Anlagen der Abstandsklassen I bis V (lfd. Nr. 1 bis 160 

einschl.) und Anlagen mit ähnlichem Emissionsverhalten. 
- Unzulässig sind Anlagen der Abstandsklassen I bis IV (lfd. Nr. 1 bis 80 

einschl.) und Anlagen mit ähnlichem Emissionsverhalten. 
 

Ausnahmeregelung gemäß § 31(1) BauGB: Anlagen der nächstgrößeren 
Abstandsklasse oder der übernächsten Abstandsklasse der Abstandsliste 
können ggf. als Ausnahme zugelassen werden, wenn deren sonstige Emis-
sionen (außer Schall) durch technische oder organisatorische Maßnahmen 
nachweislich auf den jeweils zulässigen Störgrad reduziert werden können. 
 

  
2.  Maß der baulichen Nutzung (§ 9(1) Nr. 1 BauGB) 

GRZ 0,8 
 

2.1  Grundflächenzahl GRZ, Höchstmaß (§ 19 BauNVO), hier 0,8 

 
GHmax. ... m 

ü.NN 
2.2  Höhe baulicher Anlagen in Meter (§ 16 i.V.m. § 18 BauNVO):   maximal 
zulässige Gebäude- bzw. Gesamthöhe in Meter über NN gemäß Eintrag in 
der Plankarte. Als oberer Abschluss (= maximal zulässige Gebäudehöhe) 
gilt je nach Dachform: Oberkante First oder die Schnittlinie der Außenwand 
mit der Dachhaut bzw. der oberste Abschluss der Wand (Attika).  
 

Abgrenzung unterschiedlicher Bauhöhen durch Baugrenzen 
 

Ausnahmeregelung gemäß § 31(1) BauGB: Im GIe kann die in der Plankarte 
außerhalb des Sicherheitsstreifens der 380-KV-Trasse festgesetzte NN-
Höhe durch Dachaufbauten für Maschinen-/Technikräume, Fahrstühle, 
Lüftungsanlagen und durch Baukörper für Gewerbe-/Industrienutzungen mit 
betriebsbedingt notwendigen Höhenanforderungen um bis zu 10 m 
überschritten werden. 

  
  

 3.  Bauweise; überbaubare und nicht überbaubare Grundstücks- 
flächen (§ 9(1) Nr. 2 BauGB) 

 3.1  Überbaubare Grundstücksfläche gemäß § 23 BauNVO = 
 - durch Baugrenzen umgrenzter Bereich, 

  - nicht überbaubare Grundstücksfläche 
 
 

4.  Verkehrsflächen (§ 9(1) Nr. 11 und 9(6) BauGB)  

 4.1  Begrenzungslinie von Verkehrsflächen 
 
4.2  Straßenverkehrsflächen, öffentlich 
 
4.3  Bereiche ohne Ein- und Ausfahrten, entlang der A 33 einschl. Auf-
fahrt sind zudem jegliche Zugänge für Fußgänger/Radfahrer unzulässig. 
 
 
5.  Grünflächen (§ 9(1) Nr. 15 BauGB)  
 
5.1  Öffentliche Grünflächen mit Zweckbestimmung Verkehrsgrün (tlw. 
überlagert mit Fläche für Schallschutzmaßnahmen gemäß § 9(1) Nr. 24 
BauGB) 
 
 
6.  Immissionsschutzmaßnahmen (§ 9(1) Nr. 24 BauGB) 
 
6.1  Fläche für Vorkehrungen zum Lärmschutz gemäß § 9(1) Nr. 24 
BauGB: Errichtung einer geschlossenen Schallschutzwand oder Wall-
/Wand-Kombination, Höhe gemäß Planeintrag über der angrenzenden 
Oberkante des nördlichen Fahrbahnrandes der L 751: 

- Höhe mindestens 2 m, 
 

- Höhe mindestens 3 m oder  
 

- Höhe mindestens 4 m. 
 

  
 

   8.  Leitungstrassen (§ 9(1) Nr. 13 BauGB)  
 
8.1  Leitungstrassen der Transpower Stromübertragungs GmbH (früher 
E.ON Netz GmbH) mit Leitungs-/Unterhaltungsrecht zu Gunsten der 
Transpower Stromübertragungs GmbH (nachrichtliche Übernahme aus 
E.ON-Bestandsplänen):  
- 380 kV-Leitung mit Schutzstreifen; hochwüchsige Gehölze dürfen nicht 

angepflanzt werden (siehe auch Hinweis F.7). 
- 20 kV-Kabel, alle grünordnerischen Maßnahmen sind mit der Transpower 

Stromübertragungs GmbH abzustimmen. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 9.  Sonstige Planzeichen und Festsetzungen
 
9.1  Umgrenzung von Flächen für Sammel-Stellplatzanlagen an der süd-
westlichen Gebietsgrenze (weitere Stellplatzanlagen im GIe sind zulässig) 
 
 

9.2 Abgrenzung unterschiedlicher Emissionskontingente LEK 
in den Teilflächen TF1 und TF2 

 
 
9.3  Grenze des räumlichen Geltungsbereiches (§ 9(7) BauGB) 
 
 
9.4  Maßangaben in Meter, hier z.B. 5 m 

9.5  Sichtfelder sind von Sichtbehinderungen jeder Art in einer Höhe über 
0,8 m Höhe über Fahrbahnoberkante freizuhalten (§ 9(1) Nr. 10 BauGB). 
 
 
 10.  Nachrichtliche Übernahme gemäß § 9(6) BauGB  
 
Richtfunktrasse mit beidseitigem Schutzstreifen von 100 m 
 

 

 
C. Festsetzungen gemäß § 86 BauO NRW in Verbindung mit § 9(4) 

BauGB - örtliche Bauvorschriften -

1.  Gestaltung baulicher Anlagen (§ 86(1) Nr. 1 BauO) 
 

1.1 Gestaltungsvorschriften für Werbeanlagen in allen Teilflächen des GIe: 

a) Werbeanlagen an Gebäuden sind nur bis zur Gebäudeoberkante zulässig. Abweichungen 
für Teilelemente, wie z.B. eine Überschreitung der Attikaoberkante durch Teilelemente 
von Firmensymbolen oder von Buchstaben, können zugelassen werden.  

b) Die Höhe der einzelnen Werbeanlagen an Gebäuden (einzelne Schriftzüge, Symbole 
etc.) darf maximal 8 m, die Länge maximal 25,0 m betragen. Die Länge der Werbean-
lagen darf jedoch, auch als Summe mehrerer Einzelanlagen, 50 % der Gebäudebreite 
nicht überschreiten. Abweichungen von diesen Maßen können zugelassen werden, 
wenn die Größe der Anlagen im Verhältnis zur Fassade nur eine deutlich untergeord-
nete Fläche einnimmt.  

c) Werbeanlagen mit wechselndem, blinkendem oder bewegtem Licht sind unzulässig. 

d) Freistehende Werbeanlagen und Pylone als selbstständige bauliche Anlagen dürfen eine 
Gesamthöhe von 20 m über Betriebsgelände nicht überschreiten. 

 
Siehe auch Hinweis E.1 zur Einschränkung von Werbeanlagen entlang A 33 und L 751. 

2. Vorschriften gemäß § 86 (1) Nr. 4, 5 BauO 
 
2.1  Begrünung ebenerdiger Pkw-Sammelstellplatzanlagen für Pkw ab 8 Stellplätze im GIe:  
Für jeweils angefangene 8 Stellplätze ist mindestens ein standortheimischer Laubbaum wie 
Stieleiche, Feldahorn, Hainbuche (Stammumfang mind. 16-18 cm) in Baumscheiben oder 
Pflanzstreifen von jeweils mindestens 5 m² fachgerecht anzupflanzen und zu erhalten. Die 
Pflanzungen sind zwischen, neben oder direkt im Anschluss an die Stellplätze regelmäßig 
verteilt vorzunehmen.  
Abweichend können auf Grundlage eines Gesamtkonzeptes mit Begrünungsausgleich unter-
schiedliche Verteilungen auf der Stellplatzanlage zugelassen werden. 
 
2.2  Art, Höhe und Gestaltung von Einfriedungen gemäß § 86(1) Nr. 5 BauO im GIe: 
Einfriedungen sind bis zu einer Höhe von 2,0 m über neuem Geländeverlauf zulässig (im 
Regelfall über Betriebsgelände, bei Böschungen an der Grundstücksgrenze auch gegenüber 
angrenzenden Flächen gemessen). Entlang der Planstraße und der Gebietsgrenze zur L 751 
müssen Einfriedungen einen Abstand von mindestens 1,0 m zur Straßenbegrenzungslinie 
einhalten. 

3. Ausdrückliche Hinweise zu den Bauvorschriften
 
Bei Gestaltungsfragen wird in Zweifelsfällen eine frühzeitige Abstimmung mit der Stadt 
empfohlen. Abweichungen von örtlichen Bauvorschriften richten sich nach § 73 BauO NRW. 
Zuwiderhandlungen gegen örtliche Bauvorschriften sind Ordnungswidrigkeiten i.S. der 
Bußgeldvorschriften des § 84 BauO und können entsprechend geahndet werden. 
 
 

 
 
 
D. Katasteramtliche und sonstige Darstellungen ohne 
 Festsetzungscharakter 
 

 
123  

 

 
Grundstücks- und Wegeparzellen mit Flurstücksnummern 
 

 Vorhandene Bebauung mit Hausnummer  

 
Geländehöhen in Meter über NN (Einmessung ÖbVI Gödde, Hövelhof)  

 
Eingemessene Baumstandorte (Einmessung ÖbVI Gödde, Hövelhof) 

 
Option: Erschließungsstraße in Richtung Südwesten bei einer Weiterent-
wicklung der Bauflächen gemäß Regionalplan für den Regierungsbezirk 
Detmold, Teilabschnitt GEP, Oberbereich Bielefeld 

 
Angrenzendes namenloses Gewässer 15c 

 
Linksabbiegespur und Ausbauplanung Erschließungsstraße gemäß Lageplan 
vom Ing.-Büro Redeker, April 2009 
 

 
 
 

 
 
E.  Sonstige Hinweise 
 
1.  Einschränkung von Hochbauten und Werbeanlagen entlang A 33 und L 751:   
Entlang der A 33 einschl. Anschlussbereich sind Hochbauten jeglicher Art und Werbeanlagen 
in der Anbauverbotszone (Streifen von 40 m, gemessen vom befestigten Fahrbahnrand) 
gemäß § 9(1) i.V.m. (6) FStrG und nach den Richtlinien zur Werbung an Bundesautobahnen 
vom 17.09.2001 aus straßenverkehrs- und straßenrechtlicher Sicht unzulässig.  
Werbeanlagen in der Anbaubeschränkungszone (40 m bis 100 m vom befestigten Fahrbahn-
rand) bedürfen gemäß § 9(2) FStrG der Zustimmung der obersten Landesstraßen-Bau-
behörde. Jede einzelne Werbeanlage ist daher gesondert zu beantragen. Über die Anbau-
beschränkungszone von 100 m hinaus kann eine Werbeanlage nach den straßenverkehrs-
rechtlichen Vorschriften des § 33 StVO unzulässig sein. Daher ist die Beteiligung der zustän-
digen Bezirksregierung zwingend erforderlich.  
Entlang der L 751 unterliegen Werbeanlagen einschließlich Fahnen und Hinweisschilder im 20 m-
Bereich weiterhin dem § 28 StrWG NRW und bedürfen der gesonderten Genehmigung durch 
Straßen.NRW. 
Beleuchtungsanlagen (auch im Zusammenhang mit Werbung) dürfen allgemein nicht zu 
Blendungen oder Licht-Schatteneffekten auf den Fahrbahnen der klassifizierten Straße 
führen.  

2.  Bodendenkmale:   
Werden kultur-/erdgeschichtliche Bodenfunde entdeckt (Metallfunde, Tonscherben, Bodenver-
färbungen, Knochen), ist gemäß Denkmalschutzgesetz die Entdeckung sofort der Stadt Schloß 
Holte-Stukenbrock oder dem Landesmuseum und Amt für Bodendenkmalpflege, Kurze Straße 
36, 33613 Bielefeld, anzuzeigen und die Entdeckungsstätte 3 Werktage in unverändertem 
Zustand zu erhalten. 

3.  Niederschlagswasser:   
Die betriebsbezogene Entwässerungsplanung sowie die Behandlung und eventuell erforder-
liche Vorklärung von Regenwasser sind frühzeitig mit der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock 
und mit dem Kreis Gütersloh abzustimmen.  
 

4.  Altlasten und Kampfmittel:  
Im Erweiterungsgebiet sind nach heutigem Kenntnisstand keine Altlasten, Altstandorte oder 
Altablagerungen bekannt bzw. vorhanden. Vorsorglich wird jedoch auf folgende Verpflich-
tungen aufmerksam gemacht: Nach § 2(1) Landesbodenschutzgesetz besteht die 
Verpflichtung, Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Altlast oder einer schädlichen Boden-
veränderung unverzüglich der zuständigen Behörde (hier: Kreis Gütersloh, Untere Abfallwirt-
schaftsbehörde, 33324 Gütersloh) mitzuteilen, sofern derartige Feststellungen bei der Durch-
führung von Baumaßnahmen, Baugrunduntersuchungen oder ähnlichen Eingriffen in den 
Boden bzw. in den Untergrund getroffen werden. 
Bei Verdacht auf Kampfmittelvorkommen (verdächtige Gegenstände, Bodenverfärbungen 
oder ähnliches) sind aus Sicherheitsgründen sämtliche Arbeiten sofort einzustellen und die 
nächste Polizeidienststelle bzw. das städtische Ordnungsamt sowie der staatliche 
Kampfmittelbeseitigungsdienst bei der Bezirksregierung Arnsberg zu verständigen: 
Bezirksregierung Arnsberg, Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe, In der Krone 31, 
58099 Hagen, Tel. 02331 / 6927-3881 oder 02931 / 82-2281. 
 

5.  Brandschutz, Löschwassermenge:   
Unter Zugrundelegung der technischen Regeln des DVGW, Arbeitsblatt W 405, ist für das 
Baugebiet eine Löschwassermenge von mindestens 192 m³/h für 2 h zur Verfügung zu 
stellen. Eine frühzeitige Abstimmung wird empfohlen. Die Abstände zwischen den Hydranten 
richten sich nach dem DVGW-Arbeitsblatt W 331. Weitere Hinweise sind dem Merkblatt des 
Kreises Gütersloh „Brandschutz in der Bauleitplanung“ zu entnehmen (http://www5.kreis-
guetersloh.de/medien/bindata/Merkblatt_Brandschutz_in_Bauleitplanung.pdf).  

6.  Ökologische Belange:   
- Die Berücksichtigung ökologischer Belange wird nachdrücklich empfohlen (Wasser- und 

Energieeinsparung, Nutzung umweltverträglicher Energietechniken, Verwendung umweltver-
träglicher Baustoffe, naturnahe Umfeldgestaltung etc.). Grünflächen oder Grundstücks-
reserveflächen sind möglichst naturnah zu gestalten, zur Bepflanzung sind möglichst weit-
gehend standortheimische oder kulturhistorisch bedeutsame Bäume und Sträucher zu 
verwenden.  

- Einbauten von Brauchwasseranlagen (Brunnenwasser, Regenwasser) sind unter Beachtung 
der Sicherungsmaßnahmen gemäß Trinkwasserverordnung und DIN 1988 vorzunehmen und 
dem Wasserversorgungsunternehmen, der Stadt und dem Kreis Gütersloh, Abt. Gesundheit, 
schriftlich anzuzeigen. Leitungsnetze dürfen nicht mit dem übrigen Versorgungsnetz des 
Gebäudes verbunden werden und sind farblich zu kennzeichnen! 

- Im westlichen Randbereich von ca. 30-35 m zur Waldparzelle im Südwesten besteht trotz 
vorgelagertem Bachlauf mit Grünstreifen und ordnungsgemäßer Waldwirtschaft allgemein 
ein Restrisiko durch Windbruchgefahr.  

7.  380 kV-Freileitung der Transpower Stromübertragungs GmbH (früher E.ON Netz 
GmbH) mit Schutzstreifen:   
Bauliche Anlagen innerhalb des Schutzstreifens dürfen nur nach Abstimmung mit der 
Transpower Stromübertragungs GmbH über technische und rechtliche Einzelheiten des Vor-
habens errichtet werden. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass ggf. nicht alle 
elektronischen Geräte für den störungsfreien Betrieb in der Nähe von Hochspannungs-
freileitungen geeignet sind. Auf eine ausreichende Störfestigkeit ist zu achten. 
Für Betriebs- und Unterhaltungsmaßnahmen ist die Zugänglichkeit zur Leitung jederzeit zu ge-
währleisten. Im Schutzstreifen dürfen Anpflanzungen eine Endwuchshöhe analog zu den 
festgesetzten Bauhöhen in Meter über NN nicht überschreiten. Ggf. hat der Grundstücks-
eigentümer einen Rückschnitt auf seine Kosten durchzuführen. 
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7.  Planungen, Nutzungsregelungen, Flächen und Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft sowie Pflanzbindungen (§ 9(1) Nr. 20, 25 BauGB) 
 
7.1  Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft im GIe (§ 9(1) Nr. 20 BauGB): 
Entwicklungsziel: Naturnaher Randstreifen entlang des Bachlaufes. 
Maßnahmen:   Ausbildung eines strukturreichen Krautsaumes mit gelenk-

ter Sukzession und ergänzenden Gehölzpflanzungen. Ein-
friedungen des GIe sind zulässig, ebenso Kombinationen 
mit naturnah angelegten Regenrückhaltemaßnahmen. 

 

 

 
 
 

7.2 Anpflanzung und Erhalt von Gehölzen (§ 9(1) Nr. 25a BauGB), hier 
Heckenpflanzungen: Pflanzung und fachgerechte Pflege standortge-
rechter Gehölze als geschlossene, nicht geschnittene Baumhecke, 
mindestens 4-reihig; mittlerer Pflanzabstand 1,5 m in und zwischen den 
Reihen. 

 
7.3 Bindungen für den Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 

Bepflanzungen (§ 9 (1) Nr. 25b BauGB, vgl. DIN-Norm 18920): 
natürliche Abgänge sind durch standortgerechte Gehölze zu ersetzen.  

 
 


